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an bedeutenden Sachwerten, z. B. im 
Zusammmenhang mit dem Entgleisen 
von Eisenbahnwaggons (vgl. OGNJ 
1978/5, S. 230).

4. Der schwere Verkehrsunfall muß sich 
im Bahn- oder Straßenverkehr, in der Luft
fahrt oder Schiffahrt ereignen. Damit wer
den alle Verkehrsbereiche in sachlicher und 
territorialer Hinsicht erfaßt. Eine Unter
scheidung in öffentlichen und nichtöffent
lichen Verkehr wird nicht vorgenom
men.
Zum Bahnverkehr gehören sowohl der 
Schienenverkehr auf Anlagen der Deut
schen Reichsbahn als auch auf denen der 
Werkbahnen. Werkbahnen müssen nicht 
das öffentliche Straßennetz kreuzen. Nicht 
zum Bahnverkehr gehören z. B. der Schie
nenersatzverkehr der Deutschen Reichs
bahn, der Betrieb der Straßenbahn, Pio
niereisenbahn, Standseil- und Schwebe
bahn (einschließlich Sessellift) — vgl. ASAO 
351/1 vom 20.12.1960 (GBl. Sdr. Nr. 327) - 
sowie der auf Schienen betriebene Trans
port mit kleinen Beförderungsmitteln 
(Kipploren in Sandgruben, Hunte in Ab
bauschächten unter Tage u. ä., vgl. NJ 1970/ 
7, S. 216).
Zum Straßenverkehr gehört der Verkehr 
auf öffentlichen Straßen. Nach § 3 der VO 
über die öffentlichen Straßen — Straßen- 
VO - vom 22. 8. 1974 (GBl. I 1974 Nr. 57
5. 515) sind dies alle Straßen, Wege und 
Plätze, einschließlich Parkplätze, die der 
öffentlichen Nutzung durch den Fahrzeug- 
und Fußgängerverkehr dienen, 
öffentlich sind auch Straßen, die überwie
gend von Rechtsträgern oder Eigentümern 
und daneben auch öffentlich genutzt wer
den. Sie werden als betrieblich-öffentliche 
Straßen bezeichnet.
Zu den öffentlichen Straßen gehören fer
ner die Flächen, auf die gemäß § 51 StVO 
der räumliche Geltungsbereich der StVO 
erweitert wurde. Ein Unfall erfolgt auch im 
Straßenverkehr, wenn er sich auf solchen 
Straßen, Wegen oder Plätzen ereignet hat; 
die unabhängig von den Eigentumsverhält
nissen jedermann benutzen kann und auf 
denen ein fließender Verkehr allgemein er
kennbar ist. Nicht erforderlich ist, daß zur

Tatzeit eine typische Verkehrssituation 
vorlag. Ist beispielsweise die fragliche 
Strecke zur Tatzeit ohne jeden Verkehr ge
wesen, kommt es darauf an, ob im allge
meinen auf ihr ein fließender Verkehr 
stattfindet, von dem erhöhte Gefahren für 
das Leben und die Gesundheit anderer 
Menschen ausgehen und der deshalb zu 
besonderer Vorsicht und Rücksichtnahme 
verpflichtet.
Straßenverkehr wurde für den Fall bejaht, 
daß ein Traktorist mit einer Zugmaschine 
und zwei Anhängern einen durch häufiges 
Begehen in einem Maisfeld entstandenen 
Fußweg befährt (vgl. OGNJ 1977/4, 
S. 120).
Der Verkehr mit Fahrzeugen auf einem ab
gesperrten Betriebsgelände (innerbetrieb
licher Verkehr)'fällt nicht unter den Be
griff Straßenverkehr.
Zur Luftfahrt gehören alle Luftfahrzeuge, 
für deren Inbetriebnahme eine staatliche 
Zulassung erforderlich ist. Es sind dies ins
besondere Flugzeuge mit Antrieb ein
schließlich Drehflügelflugzeuge, Segelflug
zeuge, Luftschiffe, Ballons und Sprungfall
schirme, nicht aber Rettungs- und Lasten
fallschirme (vgl. § 24 Abs. 1 АО über die 
Prüfung und Zulassung von Luftfahrtgerä
ten — Prüf- Und Zulassungsordnung — vom 
24. 10. 1963, GBl. II 1963 Nr. 94 S. 43).
Zur Schiffahrt gehören alle Wasserfahr
zeuge der See- und Binnenschiffahrt ein
schließlich des Lotsen- und Küstenschutz
dienstes.
Die Wasserfahrzeuge müssen der Lösung 
staatlicher bzw. volkswirtschaftlicher Auf
gaben oder dem gewerblichen Personen
transport dienen, z. B. auch Lastenschlepp
kähne oder Fahrgastschiffe. Ein Verkehrs
unfall in diesem Sinne liegt nur dann vor, 
wenn mindestens ein Unfallbeteiligter ein 
Wasserfahrzeug des beruflichen Schiffsver
kehrs der See- oder Binnenschiffahrt ist. 
(OGNJ 1977/10, S. 310).
Der Verkehr mit Sportbooten gehört nicht 
hierzu (Ruder- und Kanuboote, Sportmo
tor- und Sportsegelboote). Vgl. Binnenwas- 
serstraßen-Verkehrsordnung (BWVO) vom
1. 2. 1974 (GBl. Sdr. Nr. 716), АО über den 
Verkehr mit Sportbooten — Sportboot- 
AO (SBAO) - vom 2.7.1974.(GB1.-Sdr.
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